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Einwohnergemeinde Grindelwald

Änderung Überbauungsordnung «Touristische Nutzung First»
Teil der Planung "Ersatz Firstbahn"

Die Änderung der Überbauungsordnung «Touristische 

Nutzung First» besteht aus:

• Änderung Überbauungspläne 1 - 3 (UeP)

• Überbauungsplan 4 (UeP)

• Änderung Überbauungsvorschriften (UeV)

weitere Unterlagen:

• Erläuterungsbericht «Ersatz Firstbahn»
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Hinweis:

Der Planausschnitt «Alter Zustand» zeigt den rechtskräftig genehmigten Überbauungsplan. 

Der Planausschnitt «Neuer Zustand» zeigt die vorliegende Änderung, welche sich auf die Festlegung der 

Baubereiche für Seilbahnanlagen beschränkt. Gleichzeitig werden die im Rahmen der parallell laufenden 

Änderung (UeO- und Zonenplanänderung 2024) im Planausschnitt vorgenommenen Änderungen 

hinweisend dargestellt.

Änderung Überbauungsplan 2 «Bort», 
1:2'000

Genehmigungsvermerke

Mitwirkung vom ...

Vorprüfung vom ...

Publikation im Amtsblatt ...

Publikation im amtlichen Anzeiger ...

Öffentliche Auflage vom ...

Einspracheverhandlungen am ...

Erledigte Einsprachen ...

Unerledigte Einsprachen ...

Rechtsverwahrungen ...

Beschlossen durch den Gemeinderat am ...

Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am ...

Präsident Sekretärin

.......................................... ..........................................

Beat Bucher Monika Kübli

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Grindelwald,

Gemeindeschreiberin

..........................................

Monika Kübli

Genehmigt durch das kantonale Amt für 

Gemeinden und Raumordnung
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Baubereichsbegrenzung

Baubereich A / A2
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Hinweise:

Baubereich E1

verbindliche Waldgrenze
nach Art. 10 Abs. 2 WaG

Seilbahnkorridor

Skipiste mit Beschneiungsfläche

Skipiste

Feuchtgebiet
(kommunal / kantonal, Stand: 2022)

Skilift oder Sesselbahn bestehend

Wildruhegebiet (komunal)

Trockenwiese (national)

Gebäude bestehend

Umlegung Alpstrasse
derzeitiger Waldrandverlauf
(ohne Verbindlichkeit)

Gewässer nach GN5


